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Die Handfeste der Stadt Burgdorf
vom 29. September 1273

Werner Boß

Allgemeines über die Handfesten
Im Archiv der Burgergemeinde Burgdorf liegen wohlverwahrt
eine Anzahl ehrwürdiger Urkunden aus alten Zeiten. Unter
diesen Dokumenten seien zwei besonders bedeutsame
hervorgehoben, nämlich die beiden wichtigsten Freibriefe oder Handfesten

der Stadt vom Jahre 1273 und 1316.

Der Name »Handfeste« steht natürlich nicht auf den
Schriftstücken; er ist ihnen erst im Laufe der Zeit, allerdings schon
recht früh, von den Kanzleien der ausstellenden Herrschaften
übertragen worden. Vor Karls des Großen Zeit bezeugte man
deren Echtheit durch Auflegen der Hände1). In der fränkischen
Zeit begann man die Urkunden mit Siegel zu versehen. Etwa
in der Mitte des 13. Jahrhunderts taucht der Name »hantvesti«
auf. Diese Bezeichnung findet sich auch im »Schwabenspiegel«,
dem alten Rechtsbuch der Süddeutschen. Heute versteht man
unter »Handfeste« die von den Herren in feierlicher Form
erteilten Freiheitsbriefe an ihre Städte oder Länder, die
jahrhundertelang die kräftigsten Beweismittel in Rechtshändeln waren.

Die Handfesten wurden von Landesherrschaften, also von
Kaisern, Königen, Herzögen oder Grafen ausgestellt. Erwähnt
seien diejenigen Friedrichs II. 1240 an die Schwyzer, oder 1218

an die Berner, deren Echtheit allerdings umstritten ist, und die
Heinrichs VII. 1309 an die Unterwaldner. Die Herzöge von
Zähringen stellten 1120 der Stadt Freiburg im Breisgau eine
Handfeste aus. Die Grafen von Kyburg begabten eine ganze
Reihe von Städten mit Freiheitsbriefen, so z. B. Freiburg im
Uechtland 1249 resp. 1288 2), Thun 1264 und unser Burgdorf

*) Zeerleder: Handfeste von Bern.
2) Welti weist nach, daß dieses Datum unmöglich stimmen kann und

daß die endgültige Abfassung erst 1288 erfolgte; 1249 konnten nur
einzelne wenige Rechte erteilt worden sein.
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1273. Alle diese Aktenstücke haben ihre Besonderheiten je
nach ihren Ausstellern, und diese Merkmale sind oft so
hervorstechend, daß daran Echtheit oder Fälschung erkannt werden

kann.

Es mag wohl nicht in der Absicht der Städtegründer und
Aussteller der Freibriefe gelegen haben, in erster Linie Horte der
ungebundenen Selbständigkeit und Freiheit zu schaffen. Ihre
ursprünglichen Absichten waren sicher viel realistischer. Sie
stellten ganz unverhohlen ihren eigenen Vorteil in den Vordergrund.

Es waren meist militärisch-strategische, vielleicht auch
handelspolitische Zwecke, die verfolgt wurden. Städte sollten
Stützpunkte zur Sammlung von Mannschaft und Material werden,

sollten Ausrüstung und Verproviantierung der Truppen
ermöglichen. Hierin war Burgdorf, das nach Heyck1)
unzweifelhaft schon zu Berchtolds V. Zeiten Stadtrecht besaß,
mit seiner gesicherten Hügellage inmitten ausgedehnter
Getreidefelder und Eichenwälder außerordentlich günstig gelegen.
Dazu kamen ein rege besuchter Markt und eine arbeitsame,
tüchtige Bewohnerschaft2). Um diese für die Herrschaft
wohlgesinnt zu stimmen, mußten ihr erwünschte Vorrechte und
Sicherheiten erteilt werden. Die schriftliche Aufzeichnung
allmählich erworbener Rechte sollte das Gemeinwesen vor Ueber-
griffen der Herrschaft bewahren und zugleich eine sorgfältige,
geordnete Rechtssprechung erleichtern.

Wie bereits erwähnt, stellte die Grafenfamilie der Kyburger
der Stadt Freiburg im Uechtland im Jahre 1249, resp. 1288

eine Handfeste aus. Alle ihre spätem Urkunden gehen auf
diese zurück, sind großenteils wörtliche Abschriften mit örtlich
bedingten Ergänzungen und Abweichungen. Aber die Grundlagen

der Kyburgerhandfesten gehen noch weiter zurück,
finden wir doch in der Burgdorfer Handfeste nicht weniger als
16 Artikel, die wörtlich genau dem Stadtrecht von Freiburg
im Breisgau entnommen sind.

Ein Vergleich der nacheinander erteilten Handfesten zeigt
deutlich die fortscheitende Entwicklung der bürgerlich-städtischen

Befugnisse. So steht z. B. in dieser Hinsicht Thun gün-

1) Heyck: Geschichte der Herzöge von Zähringen.
2) Hämmerli: Vom alte Märit zur Markthalle. Burgdorfer Jahrbuch

1935.
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stiger da als Freiburg, Burgdorf hinwiederum besser als Thun.
Rechte, die in der Freiburger Handfeste von 1249, resp. 1288

noch unmöglich erteilt werden konnten, erscheinen den Burg-
dorfern schon als eine Selbstverständlichkeit. Unsere Handfeste

fußt außer auf den bereits erwähnten 16 Artikeln zur
Hauptsache auf der Handfeste von Freiburg im Uechtland, bei
dem es übrigens gelegentlich Rechtsberatung suchte und
erhielt 1).

Die Freiheitsbriefe der Stadt Burgdorf
Die älteste erhaltene Handfeste, diejenige vom 29. September
1273, besteht aus drei großen Pergamentbogen von 65 cm Höhe
und 50 cm Breite, unten mit einem drei cm breiten umgelegten
Rand. Solche Bogen gehören zu den größten Pergamenturkunden.

Die Blätter sind recht gut erhalten; nur die Ränder sind
etwas zerrissen und gebrochen, auch etwa gebräunt und zeigen
Spuren von Benützerhänden. Die drei Blätter sind unten beim
Umschlag durch eine weinrote Seidenschnur zusammengeheftet,
die zugleich das in einer Holzkapsel geschützte Siegel festhält.
Das Siegel selber ist rechts etwas defekt. Es läßt in der
Umschrift die Worte erkennen:
S. EBERHARDI COMITIS DE HABESPURCH.

Das schrägliegende Wappen zeigt einen springenden Löwen.
Die Helmzier wiederholt die obere Hälfte des Löwenkörpers,
geschmückt mit einem mächtigen, bis auf den Rücken des

Tieres herabwallenden, fächerförmigen Busch.

Das Schriftbild zeigt über das ganze Blatt zwei gleiche 21 cm
breite und 56 cm hohe Spalten; das dritte Blatt ist nur noch
auf der linken senkrechten Hälfte beschrieben. Die Zeilen sind
von Anfang bis zum Schluß immer genau 8 mm auseinander.
Von einer Linierung ist keine Spur zu entdecken. Die Schrift
zeugt von größter Sorgfalt. Die erste Zeile ist in gothischen
Majuskeln abwechselnd in roter und schwarzer Tinte geschrieben.

Als Satzzeichen finden wir von Zeit zu Zeit Punkte und
paragraphenartige Zeichen, die, wie der Satzanfangsbuchstabe,
rot nachgefüllt sind.

]) Urkunde vom 14. Juni 1274 im Burgerarchiv und abgedruckt in
Fontes Rerum Bernensium, III, Nr. 87.
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Die Handfeste ist in lateinischer Sprache geschrieben. Der
Text enthält eine Menge besonderer Ausdrücke und Abkürzungen,

wodurch der Fluß des Lesens für den Ungeübten stark
gehemmt wird.

Die Urkunde von 1273, sowie die spätem Schriftstücke stellen
der Kyburgerkanzlei das allerbeste Zeugnis aus. Der Schreiber
war sicher ein Künstler in seinem Berufe, der für die Aktenstücke

nur das beste Pergament und die sauberste Tinte wählte.
Demgegenüber sei hier erwähnt, daß der nachmalige König
Rudolf von Habsburg für die Bestätigung einer frühern Handfeste

am 24. Februar 1273 sich mit einem etwa handgroßen
Fetzen Pergament begnügte1). Man erkennt in der Verwendung

des Kanzleimaterials die Großzügigkeit der Kyburger und
die Sparsamkeit der Habsburger.

Die Freiheiten, wie sie die Handfeste von 1273 enthält, sind
der Stadt nicht alle auf einmal erteilt worden, vielmehr im
Verlaufe von vielen Jahrzehnten und von mehreren Ausstellern
an die Burgerschaft gelangt. Dann sei ausdrücklich erwähnt,
daß die oben genannte Handfeste nicht die älteste schriftliche
Verleihung von Privilegien an die Burger darstellt. Aus der
Einleitung zu spätem Dokumenten und andern Umständen
muß man schließen, daß mindestens noch zwei ältere Urkunden
existiert haben Eine chronologische Reihenfolge der
verschiedenen Handfesten sei hier im Anschluß gegeben.

1. Handfeste, ausgestellt vom ersten Gründer der Stadt. Die
Urkunde ist nicht mehr vorhanden.3)

2. Handfeste, ausgestellt von der Gräfin Elisabeth, Witwe
Hartmanns des Jüngern. Die Urkunde ist nicht mehr
vorhanden. 4)

3. Handfeste vom 29. September 1273, die älteste erhaltene
Urkunde in lateinischer Sprache. Das Original befindet sich
im Burgerarchiv.

1) Urkunde im Burgerarchiv Burgdorf.
2) Bestätigung vom 24. Februar 1273, durch Rudolf von Habsburg.

Burgerarchiv und Fontes, III, Nr. 33.

3) Bestätigung vom 23. August 1267, durch Graf Hugo von Werdenberg.

Burgerarchiv und Fontes, II, Nr. 626.

4) Dito.
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4. Handfeste vom 1. Juli 1312, ausgestellt von dem eben mündig

gewordenen Grafen Hartmann II. Die Originalurkunde
befindet sich im Burgerarchiv.

5. Handfeste vom 23. März 1316, ausgestellt von Hartmann II.
und Eberhard II., den feindlichen Brüdern. Die lateinische
Urkunde im Burgerarchiv schließt die Unterstadt
Holzbrunnen in den Stadtbann ein.

6. Handfesten vom 8. November und 7. Dezember 1323, aus¬

gestellt von Graf Eberhard II., kurz nach dem Brudermord
in Thun '). Zu neuen Freiheiten schenkt der Graf der Stadt
Burgdorf den Alten Markt. Die erstere lateinische und die
letztere deutsche Urkunde liegen im Burgerarchiv.

Die übrigen Abtretungen von Wäldern, Allmenden, Wasser-
und Zollrechten seien hier nicht mehr aufgeführt.

Da die Schriftstücke aber öfters verwendet werden mußten,
litten die Pergamente sehr und liefen Gefahr, gänzlich verdorben

zu werden. Anderseits konnte es auch vorkommen, daß
weder der Stadtschreiber, noch die Ratsherren, noch die
Geistlichen imstande waren, den schwierigen lateinischen Text zu
lesen und sinngemäß auszulegen. Aus diesen Gründen machte
sich das Bedürfnis geltend, eine lateinische und eine deutsche
Abschrift zu besitzen. Man wählte zu diesem Zwecke nicht die
älteste Urkunde von 1273, sondern diejenige von 1316, weil
sich in dieser zwei Nachträge vom Jahre 1277 vorfanden; sonst
sind die beiden Handfesten wörtlich gleichlautend.

Es finden sich folgende handschriftliche Kopien vor:

1. Fragmente einer Verdeutschung, vermischt mit Zusätzen
und Strafverschärfungen aus dem 14. und 15. Jahrhundert,
umfassend 28 Doppelseiten im Ordnungenbuch der Stadt
Burgdorf, im Burgerarchiv.

2. Vollständige deutsche Uebersetzung mit Gliederung des

Textes in 121 Abschnitte, die mit Ueberschriften versehen
sind. Schrift und Sprache lassen die Verdeutschung in den

Anfang des 16. Jahrhunderts datieren. Die Abschrift
umfaßt 22 Doppelseiten im Ordnungenbuch der Stadt Burgdorf,
im Burgerarchiv.

') Brudermord in Thun am 31. Oktober 1322.
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3. Lateinische Abschrift vom Jahre 1765 von Samuel Rüthi,
Notar, Stadtschreiber in Burgdorf. Folioheft mit
rotgeflammtem Umschlag, im Burgerarchiv Burgdorf. Erstmalige
Einteilung in 198 Artikel.
Diese Kopie bildete wohl die Grundlage für die Ueber-
setzung ins Deutsche, welche Prof. Gottlieb Walther in Bern
im Auftrage des Rates von Burgdorf besorgte, der sich
jedoch von der Ausführung nicht restlos befriedigt erklärte.
In der Tat enthält sie eine beträchtliche Anzahl Fehler in
der Uebersetzung.

4. Deutsche Uebersetzung von Gottlieb Walther vom Jahre
1766, eingetragen im Dokumentenbuch der Stadt Burgdorf,
Burgerarchiv.

5. Lateinische und deutsche Schreibmaschinenkopie, unter
Aufsicht und Mitwirkung von Prof. Geiser f> Bern, vom
Verfasser erstellt, in Buchform gebunden; Stadtbibliothek
Burgdorf.

Daneben bestehen gedruckte Kopien. Es wurde immer
diejenige vom Jahre 1316 mit den Ergänzungen und Nachträgen
vom Jahre 1277 zum Abdrucke gewählt. An solchen sind zu
nennen:

1. Dreyer Joh. Carl Henrich: Beiträge zur Literatur und
Geschichte des Deutschen Rechts 1783. Lübeck. Lateinischer
Text mit Ueberschriften in 198 Artikeln.

2. Gottlieb Walther: Geschichte des bernischen Stadtrechts,
Band I, Bern, 1794. Lateinischer Text in 198 Artikeln.

3. Gaupp: Deutsche Stadtrechte des Mittelalters (1851/1852),
Breslau. Lateinischer Text, ohne artikelweise Gliederung.

4. Fontes Rerum Bernensium Berns Geschichtsquellen
Band III, 1880, Seiten 48 bis 61. Lateinischer Text, ohne
Unterteilung.

Eine deutsche, gedruckte Ausgabe besteht bis zur Stunde leider
noch nicht.

Zur Veranschaulichung des Charakters der Handfeste und ihrer
Uebersetzungen mag Artikel 40 in drei Sprachen folgen, nämlich

lateinisch, dann in der ersten Uebersetzung aus den ersten
Jahren des 16. Jahrhunderts und drittens in der offiziellen
Uebertragung von G. Walther vom Jahre 1766.
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a) Lateinisch:

Sigillum ville unus consiliatorum, ad quem consiliarii pocius
concordaverint, debet custodire, et ille super sancta sanctorum
debet jurare, quod nullam clausam literam sigillabit nisi de

consilio sculteti et duorum consiliatorum, nec sigillabit aliquam
cartam aut Privilegium nisi de consilio sculteti et trium
consiliatorum. l)

b) Uebersetzung aus den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts:
Von dem Insigel.
Der statt insigel sol behüten der einer, des die ratgeben billigest
über ein komend, unnd sol der schweren uff den Heiligen das er
enkeinen beschloßnen brieff besigle, wann mit des Schultheißen
rät und zwyer des rats, Er ensol ouch enkein handveste noch
enkein offnen brieff besiglen wann mit des Schultheißen und
darzu dryer des rates.

c) Uebersetzung von G. Walther von 1766:

Das Stadt-Sigel soll einer der Rähten, auf welchen die andern
Rähte vorzüglich werden zusammenstimmen, in einer Verwahrung

haben, und dieser soll bey den Heiligen schwören, daß
er keinen beschlossenen Brief besiglen werde ohne mit Raht
des Schultheißen und zweyen Rähten; auch soll er nicht
besiglen einiges Urkund oder einigen Freiheitsbrief, ausgenommen

mit Raht des Schultheißen und dreyer Rähten.

Im Nachstehenden möge eine Inhaltsangabe der Handfeste
vom 29. September 1273 folgen. Darin sind die Nachträge von
1277 berücksichtigt und zugleich der Inhalt derjenigen von
1316 wiedergegeben.

Auf eine historische und juristische Auseinandersetzung und
kritische Beleuchtung der einzelnen Artikel wird hier
verzichtet.

Die in der Handfeste oft willkürlich aneinander gereihten
Artikel sollen hier in fünf Hauptabschnitte ihrem innern
Zusammenhange entsprechend geordnet werden. Dabei mag die
eine oder andere Stelle vielleicht ebensogut in einem andern
oder sogar in zwei Abschnitten Erwähnung finden.

') Fontes Rerum Bernensium, III, S. 50.
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Die älteste Handfeste der Stadt Burgdorf
vom 29. September 1273

Aus der Einleitung der Urkunde ist zu ersehen, daß Graf
Eberhard von Habsburg und Anna, seine Gemahlin, Tochter
Hartmanns des Jüngern, Gräfin von Kyburg, im Namen des

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ihren geliebten
Burgern von Burgdorf die nachfolgend verzeichneten Rechte
übertragen. Die Aussteller geloben, ohne List und Trug die
Burger mit gutem Glauben und unter dem Schutz des
angehängten Siegels in alle Zukunft bei ihren Rechten unverletzlich
zu belassen.

I. Verwaltungsrecht
Der Schultheiß

In der Handfeste tritt uns oft die Bezeichnung »Wir«, oder
»die Herrschaft«, der »Herr« entgegen. Darunter ist natürlich
der Graf oder ein Vertreter auf dem Schlosse verstanden.

Diese Herrschaft wählte den Schultheißen, der an der Spitze
der Stadtverwaltung stand. In Thun wurde er ebenfalls von
der Herrschaft gewählt, während Freiburg das seltene Recht
der Selbstwahl besaß. Artikel 1 der Handfeste sagt, daß »Wir
jährlich allezeit auf dem Fest des hl. Johannes des Täufers
(24. Juni), mit Rat und Willen der Burger, ihnen einen Schultheißen

geben sollen, den Wir zu Unserem und der Stadt
Nutzen zu sein befinden werden«. Demnach durfte die
Herrschaft der Stadt keinen Schultheißen aufdrängen, der der
Burgerschaft nicht genehm war. Dieser Schultheiß hatte die
Interessen sowohl des Herrn wie der Stadt zu verfechten, war
allerdings in erster Linie der Herrschaft verpflichtet. In zwei
Zusätzen vom Jahre 1277 behält sich die Herrschaft das Recht
vor, den bezeichneten Schultheißen jederzeit abzusetzen, oder
in seinem Amte verbleiben zu lassen, wie es ihr gut schien
(2, 3)1).

Der Schultheiß war mit Militär-, Verwaltungs- und Gerichtsbefugnissen

ausgestattet. Er verurteilte entweder allein oder unter

1) Die in Klammer gesetzten Zahlen bedeuten die Nummer der
Artikel in der Handfeste, nach der Ausgabe von G. Walther, 1766.
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Mithilfe der 12 Geschworenen oder Räte alle Vergehen, oder
Verbrechen, welche innerhalb der Burgernziele begangen wurden
(163). Er sprach die Strafen aus, die nicht gerade vielgestaltig
waren. Von den gefällten Geldbußen behändigte er die eine
Hälfte, während die andere dem Geschädigten oder Kläger
zufiel (165)*). Der Herrschaft wurden diejenigen Händel
vorbehalten, welche Frei- oder Lehensgüter der Burger betrafen,
oder wenn einer sich weigerte, vor dem Schultheißen zu
erscheinen, oder schließlich, wenn der Beklagte zu mächtig war
(110). Der Einzug der Bußen war Sache des Schultheißen;
daher sein Name »Schulden heißen«. Er konnte dieses
Geschäft aber dem Weibel übertragen. Die Bußen fielen dahin,
wenn er sie nicht innert Jahr und Tag bezog (4—9). »Jahr
und Tag« bedeutet 1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tage. Er genoß
das Vorrecht, daß er nicht vor ein Gericht geladen werden
durfte. Immerhin war er gehalten, jeweilen an einem Montag
einem ihn Anklagenden sofort Rede und Antwort zu stehen.

Gefangene, die zu mächtig waren, hatte er in seinem Hause
zu behalten und bezog von einem jeden Häftling 3 Schilling
(24). Entlief ihm ein Gefangener, dann verfiel er selber der
Herrschaft gegenüber in eine Buße von gleichem Betrage.
Schließlich war der Schultheiß von allen Abgaben, Steuern und
Zöllen befreit.

Der Rat

Neben dem Schultheiß treffen wir als Verwalter der Stadt die
12 Räte, oder jurati, consules oder seniores an, wie sie
abwechselnd in der Handfeste genannt werden. Sie waren nicht
nur Ratsherren, sondern auch Richter oder Geschworene und

genossen als solche verschiedene Vorrechte und Erlasse. Aus
der Handfeste kann nicht ersehen werden, auf welche Weise
diese 12 Räte gewählt wurden, ob direkt durch die Burgerschaft

oder, was sehr wahrscheinlich der Fall war, durch
Ergänzungswahl des Rates 2). Sie hatten nicht die Interessen der
Herrschaft zu wahren, sondern diejenigen der eigenen
Gemeinde, weshalb klar ist, daß der Herr zu ihrer Wahl nichts
zu sagen hatte. Wenn einer aus den Burgern in den Rat ge-

4) Rennefahrt: Grundzüge der Rechtsgeschichte, III, S. 183 ff.
2) Rennefahrt: Grundzüge, I, S. 108.
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wählt wurde1), hatte er seinen Amtskollegen ein Trink- oder
Weingeld, den »Wynchof« zu stiften (32). Sie genossen den

Vorteil, bis auf 12 Pfennige von den Steuern und bis auf
3 Schillinge von jeder Strafe befreit zu sein (35, 36). Man
durfte einen Ratsherrn, der in der Stadt wohnte, nur an einem
Sonntag vor Gericht laden; wohnte er außerhalb derselben,
durfte man ihn an jedem beliebigen Tage fordern (31). Unter
den 12 Ratsherren war einer als Siegelbewahrer bestimmt, der
bei allen Heiligen zu schwören hatte, nie ein Schriftstück ohne
Zustimmung des Schultheißen und zweier Räte zu siegeln (40).
Der Rat übte die Baupolizei aus und sorgte für Reinhaltung
der Straßen und Plätze (165).

Der Weibel

Der ausführende Polizeibeamte war der Weibel oder preco, der
von der Burgerschaft gewählt oder nach Gutfinden abgesetzt
werden konnte (10). Er stellte alle Abend, bevor er sich
schlafen legte, die Torwächter auf ihre Posten (21); er hatte
allfällige Verhaftungen vorzunehmen und die Häftlinge in
seinem Hause zu hüten, wofür er 3 Schillinge fordern durfte (22);
wenn ihm jedoch der Gefangene entlief, so haftete er selber
dem Schultheißen für diesen Betrag (23). Die erste an einem
Montag ausgesprochene Buße von 3 Schilling fiel dem Weibel
zu, wenn überhaupt eine auferlegt wurde; war er an den
Verhandlungen nicht zugegen, so ging er leer aus (26—28). Hatte
er für einen Burger vorzuladen 2), so zahlte dieser ihm nichts,
während ihm ein Nichtburger für die Amtsverrichtung einen
Pfennig zu entrichten hatte (29). Gleich wie der Schultheiß
konnte er nicht vor ein Gericht gefordert werden, hatte aber
die Pflicht, an einem Montag unmittelbar auf eine Anfrage
oder Anklage zu antworten (30). Bei Gerichtsaufgeboten hatte
er immer zuerst den Angeklagten vorzuladen, erst nachher den
Kläger; ging er aus irgend einem Grunde umgekehrt vor und
verursachte dem Kläger dadurch einen unnützen Gang zum
Gericht, so verfiel er in eine Buße von 3 Schilling an Kläger
und Schultheiß (25). Der Weibel hatte in der Stadt zu wohnen
und war verpflichtet sich höchstens so weit zu entfernen, als
es ihm möglich war, gleichen Abends wieder in die Stadt zu-

x) Rennefahrt: Grundzüge, III, S. 196.
2) Rennefahrt: Grundzüge, III, S. 397.
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